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Grußwort
Für mich ist klar: 
Zuwanderung ist 
für unser Land 
ein Gewinn. Und 
damit meine ich 
nicht nur die, 
die aus anderen 
B u n d e s l ä n d e r n 
hierher nach Me-

cklenburg-Vorpommern ziehen. Auch und ge-
rade die Menschen aus anderen Nationen und 
Kulturen sind eine Bereicherung für uns. Sie 
machen unsere Gesellschaft und unser Leben 
bunter und vielfältiger, und das stärkt wichtige 
demokratische Werte wie Offenheit und Tole-
ranz. 
Viele Migrantinnen und Migranten kommen 
mit beruflichen Fähigkeiten und in ihrer Hei-
mat erworbenen Qualifikationen zu uns – Fä-
higkeiten und Qualifikationen, die sie hier in 
MV einbringen wollen. Ihnen eine Chance auf 
unserem Arbeitsmarkt zu geben, ist gleichzeitig 
eine Chance für uns, neue Fachkräfte für un-
sere Wirtschaft zu gewinnen. Diese Chance zu 
nutzen, setzt voraus, die mitgebrachten Qua-
lifikationen und Abschlüsse wertzuschätzen 
und anzuerkennen. Die Grundlagen dafür lie-
fern das Bundesanerkennungsgesetz und das 
„Gesetz über die Bewertung und Anerkennung 
im Ausland erworbener Qualifikationen in 
Mecklenburg-Vorpommern“. Mit einer solchen 
formalen Anerkennung gibt es die Perspektive 
qualifikationsnaher Beschäftigung und Entloh-
nung. 
Der Weg zur Anerkennung seines Abschlusses 
kann für den Einzelnen sehr kompliziert sein. 
Wer für was zuständig ist, ist einigermaßen un-
übersichtlich. Viele Fragen können auftauchen, 
z. B. nach den richtigen Ansprechpartnern, zur 
Finanzierung oder zu Möglichkeiten der Qua-
lifizierung im Falle einer Teilanerkennung. Gut 
also, dass es hier in MV drei Servicestellen gibt, 
die innerhalb des bundesweiten Programms 

Integration durch Qualifizierung (IQ) Migran-
tinnen und Migranten unterstützen. Sie stehen 
für Anfragen aus dem In- und Ausland bereit 
und beraten auch über Möglichkeiten der Qua-
lifizierung. 
Wie schnell und gut es mit beruflicher und so-
zialer Teilhabe klappt, hängt aber zuallererst 
daran, die deutsche Sprache zu erlernen. Dass 
die Träger der IQ Servicestellen auch zu den 
Anbietern von Sprachkursen gehören, ist für 
die, die neu sind in unserem Land, ein echter 
Mehrwert. Denn je weniger Stellen sie anlau-
fen müssen, desto besser – vor allem: desto 
reibungsloser. Das Signal, dass wir an die Zuge-
wanderten aus dem Ausland senden wollen, ist 
doch: Herzlich willkommen! Wir unterstützen 
Euch! Und keinesfalls: Guckt mal, wie Ihr klar-
kommt!
Die Landesregierung hat bereits 2011 in der 
„Konzeption zur Förderung der Integration 
von Migrantinnen und Migranten“ deutlich 
gemacht, dass sie MV als Zuwanderungsland 
noch attraktiver machen will. Für das zentrale 
Anliegen, Migrantinnen und Migranten eine 
berufliche Perspektive zu geben, ist die Arbeit 
der IntegrationsFachDienste Migration essenzi-
ell. Auch Flüchtlinge mit nachrangigem Zugang 
zum Arbeitsmarkt finden im „Netzwerk Arbeit 
für: Flüchtlinge“ einen entsprechenden Anlauf-
punkt. 
Auf den folgenden Seiten finden nicht nur Zu-
gewanderte Informationen rund um das The-
ma Anerkennung. Sie bietet auch Behörden, 
Institutionen und Beratungsstellen Antworten 
zu aufkommenden Fragen. Diese Broschü-
re ist eine Orientierungshilfe für alle, die Rat 
und Auskunft suchen. Denn: Integration lebt 
nicht nur vom guten Willen, sondern braucht 
Knowhow.
 

Birgit Hesse
Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur in Mecklenburg-Vorpommern
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Einleitung 

Ziel dieses Atlasses ist es, als Orientierungshilfe über Möglichkeiten und Rahmenbedin-
gungen der Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen zu informieren. Dabei 
richtet er sich in erster Linie an Beratende und zuständige Personen in Behörden und 

Ämtern sowie in Regelinstitutionen und Beratungsstellen, aber darüber hinaus auch an inter-
essierte Personalverantwortliche in Un-
ternehmen. Vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels ist in Zeiten 
zunehmenden Fachkräftemangels die 
Anerkennung im Ausland erworbener 
Berufsqualifikationen ein wesentliches 
Instrument, neue Potenziale zu erschlie-
ßen und Fachkräfte zu gewinnen. Vor 

allem im pädagogischen Bereich (Erziehende und Lehrende) und in der Gesundheits- und 
Pflegebranche sowie im Hotel- und Gaststättenwesen besteht gegenwärtig in Mecklenburg-
Vorpommern großer Bedarf an Fachkräften. Darüber hinaus beklagen immer mehr Unterneh-
men, dass die angebotenen Ausbildungsplätze 
mangels Bewerberinnen und Bewerber nicht 
besetzt werden können. Umso wichtiger ist es, 
die vorhandenen Potenziale der Zugewander-
ten  zu nutzen, um dem Negativ-Trend 
entgegenzuwirken. 

Obwohl sich unser Land in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, liegt es in Sachen Wirt-
schaftskraft, Beschäftigungsquote und Einkommen zum Teil deutlich hinter vergleichba-

ren Bundesländern und steht somit weiterhin vor großen strukturellen Herausforderungen. 
Die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse leistet in diesem Zusammenhang einen 
wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung und -gewinnung. 

Seit 2005 entwickelte das bundesweite Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung 
(IQ)“ im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) Handlungsemp-

fehlungen sowie Beratungs- und Qualifizierungskonzepte in mehreren Schwerpunktfeldern, 
darunter die berufliche Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung. Zur flächendeckenden 
Umsetzung der erarbeiteten Konzepte initiierten das BMAS, das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) und die Bundesagentur für Arbeit (BA) im Jahre 2011 das bun-
desweite „Förderprogramm IQ“. Eigens eingerichtete IQ Anlaufstellen bieten seitdem Beratung 
für Anerkennungssuchende und sind seit Januar 2015 zudem auch Ansprechpartner zu Quali-
fizierungsfragen. In Mecklenburg-Vorpommern leisten seit 2011 drei unabhängige IQ Service-
stellen (Abb. 1) „Anerkennungs- und Qualifizierungsberatung“ in drei Regionen Mecklenburg-
Vorpommerns. Das IQ Netzwerk Mecklenburg-Vorpommern als eines der sechzehn 
Landesnetzwerke bietet den regionalen Arbeitsagenturen, Jobcentern, Migrationsberatungs-
stellen und Migrantenselbstorganisationen etc. Schulungen und Informationsveranstaltungen 
zum Anerkennungsgesetz und verzahnt Unterstützungsangebote. Es kooperiert mit weiteren 
Akteuren der Migrations- und Integrationsarbeit wie den IntegrationsFachDiensten Migration 
(IFDM), dem Netzwerk Arbeit für Flüchtlinge (NAFplus), der Migrationsberatung für Erwach-
sene (MBE) und den Jugendmigrationsdiensten (JMD). n

Ziel dieses Atlasses ist es, als Orientierungshilfe 
über Möglichkeiten und Rahmenbedingungen der 
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 
zu informieren.

Die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesi-
cherung und -gewinnung.
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Zuständigkeitsbereiche der drei IQ Servicestellen in Mecklenburg-Vorpommern

Rostocker Region/
Vorpommern-Rügen

Westmecklenburg Mecklenburgische Seenpla�e/
Vorpommern-GreifswaldVSPgGmbH

Abb. 1



Die folgenden Ausführungen meinen mit An-
erkennung immer die berufliche Anerken-
nung. Darunter versteht man die Bewer-

tung und – bei positivem Ergebnis – die Bestätigung 
der Gleichwertigkeit eines ausländischen berufli-
chen Abschlusses mit einem deutschen Referenz-
beruf. Unter dieser Voraussetzung wird die „Aner-
kennung“ von Schulabschlüssen, Studienleistungen 
und akademischen Graden nicht unter diesem Be-
griff subsumiert. [Abb. 2]
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Anerkennung ausländischer  
Berufsqualifikationen – Gesetzliche Grundlagen

Grundlage für die sogenannten (beruflichen) 
Anerkennungsverfahren ist das am 01.04.2012 

in Kraft getretene „Gesetz zur Verbesserung der 
Feststellung und Anerkennung im Ausland erwor-
bener Berufsqualifikationen“ (Anerkennungsge-
setz). Der Artikel 1, das „Gesetz über die Feststel-
lung der Gleichwertigkeit von Berufsquali- 
fikationen“ (Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setz-BQFG), regelt als Bundesgesetz die Verfahren 
zur Gleichwertigkeitsprüfung bundesrechtlich ge-
regelter reglementierter und nicht reglementierter 
Berufe. [Abb. 3]

BQFG und BQFG M-V

bundesrechtlich 
geregelte, nicht 

(duale) Ausbil-
dungsberufe

bundesrechtlich 
geregelte,

Berufe

-
lungsgesetz  

Mecklenburg-Vorpommern 
(BQFG M-V)

landesrechtlich 
geregelte, schu-

lische 
 Ausbildungen

landesrechtlich 
geregelte,

Berufe

-
lungsgesetz (BQFG)

Abb. 3

Was ist mit „Anerkennung“ gemeint?

(akademische Berufe und 
Ausbildungsberufe)

schulische und akademische 
Anerkennung (Schulabschlüsse, Stu-
dienleistungen, akademische Grade)

Ziel: Aufnahme eines Studiums 
oder einer Ausbildung, bzw. Fort-

setzung eines Studiums

n

Abb. 2



IQ Netzwerk Mecklenburg-Vorpommern 9

Anerkennung im Bereich der reglementierten und nicht reglementierten Berufe

Antrag auf 
Bewertung bei der 

Zentralstelle für 
ausländisches 

Bildungswesen (ZAB)

 

Ein Antrag auf Anerkennung ist ein MUSS.

 

Ein Antrag auf Anerken-
nung ist ein KANN.

-

-

Hochschulabschluss, 
der zu einem nicht regle-bundesrechtlich regle- landesrechtlich regle- Ausbildungsberuf

(dual/schulisch)

Ein Antrag auf Anerken
nung ist nicht möglich, 
jedoch ein Antrag auf 
Bewertung des HS-Ab

schlusses.

Abb. 4

Analog zum Bundesgesetz ist in Mecklenburg-Vorpommern seit dem 29.12.2012 das „Gesetz über die 
Bewertung und Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen in Mecklenburg-Vorpommern 

und zur Änderung anderer Gesetze“ in Kraft. Grundlage für die Verfahren in landesrechtlich geregelten re-
glementierten und nicht reglementierten Berufen ist Artikel 1, das „Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz 
-BQFG M-V“. [Abb. 3]
Artikel 2 ff. des BQFG M-V regeln die Änderungen in den Fachgesetzen. Demzufolge findet das Gesetz z.B. 
keine Anwendung für Ingenieurinnen und Ingenieure und Architekteninnen und Architekten. 
Neben dem Bundesgesetz und dem Landesgesetz gibt es weitere rechtliche Grundlagen, die die Anerken-
nung der beruflichen Qualifikation regeln.
1. EU-Berufsanerkennungsrichtlinie (RL 2005/36/EG)/ Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG…
2.  Bundesvertriebenengesetz (BVFG) - §10
3.  Bilaterale Abkommen
4.  Berufsfachrecht
Die Durchführung der Anerkennungsverfahren liegt im Fall der reglementierten Berufe bei den Länder-
behörden und im Fall der nicht reglementierten, bundesrechtlich geregelten Ausbildungsberufe bei den 
zuständigen Kammern. n

Eine Liste der reglementierten Berufe befindet sich auf Seite 25. 
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Beratung zur Anerkennung  
ausländischer Berufsqualifikationen 
in Mecklenburg-Vorpommern

Da die Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen ein sehr komplexes und für den 
Einzelfall zu betrachtendes Thema ist, spielt die qualifizierte Anerkennungsberatung eine entschei-
dende Rolle im gesamten Verfahren. Ein Anspruch auf Beratung ist aber weder im Bundesgesetz 

noch im Landesgesetz verankert. Im Rahmen des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung IQ“ 
gewähren jedoch bundesweit eingerichtete regionale Beratungsstellen, dass sich Anerkennungsinteressier-
te über rechtliche Grundlagen und das Anerkennungsverfahren selbst informieren können und wissen, wer 
die für ihren „Fall“ zuständige Stelle ist. 

In Mecklenburg-Vorpommern arbeiten seit Juli 2011 drei IQ Servicestellen „Anerkennungs- und Qualifizie-
rungsberatung“ mit regionaler Zuständigkeit für Westmecklenburg, Rostocker Region/Vorpommern-Rü-

gen sowie Mecklenburgische Seenplatte/Vorpommern-Greifswald. (Kontaktdaten auf Seite 30 ) Die Bera-
tungsstellen sind fest in den Strukturen der Integrationsarbeit verankert und arbeiten eng mit IQ-externen 
Beratungsangeboten zusammen.

Das Angebot der IQ Servicestellen in MV im Kontext der Anerkennungsgesetze 

1. Erstinformation im Gespräch, per Telefon oder per E-Mail 
2. Erstberatung im persönlichen Gespräch – ca. 90% der Beratungen

 � Ziele und Motive
 � Möglichkeiten der Anerkennung und Erfordernisse für die Anerkennung
 � Verfahrensabläufe

3. Verweisberatung 
 � nach Identifizierung des möglichen Referenzberufes Verweis an zuständige Stellen

4. Verfahrensbegleitung
 � Antragstellung
 � Arbeit mit Bescheiden 

5. Qualifizierungsberatung  n
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Mit dem Berufsqualifikationsfeststellungs-
gesetz (BQFG) wurde erstmalig eine 
rechtliche Grundlage dafür geschaffen, 

dass jede Person, die über einen ausländischen Be-
rufsabschluss im Anwendungsbereich des Aner-
kennungsgesetzes des Bundes oder Landes (MV) 
verfügt, das Recht auf eine Antragsstellung zur 
Gleichwertigkeitsprüfung hat. Entscheidend sind 
also nicht Staatsangehörigkeit und Aufenthaltssta-
tus der Antragstellenden, sondern nur noch Inhalt 
und Dauer ihrer beruflichen Qualifizierung. Für an- 
und ungelernte Personen besteht dieser Anspruch 
nicht. Ausgenommen sind auch all jene, deren aka-
demischer Abschluss nicht zu einem reglementier-
ten Beruf führt. 

Im Anerkennungsverfahren wird durch die zu-
ständige Stelle geprüft, ob und inwieweit die 

ausländische Berufsqualifikation mit einem deut-
schen Berufsabschluss gleichwertig ist. Maßstab 
für die Gleichwertigkeitsprüfung ist der aktuelle 
deutsche Referenzberuf. Das heißt, Inhalte und 
Dauer der deutschen und der ausländischen Aus-
bildung werden miteinander verglichen. Bei der 
Entscheidungsfindung können zudem Berufserfah-
rungen sowie Fort- und Weiterbildungen berück-
sichtigt werden. [Abb. 4]

Welche Dokumente zur Prüfung der Gleich-
wertigkeit vorgelegt werden müssen, liegt 

im Ermessen der zuständigen Stelle. Es ist ratsam, 
sich darüber vor der Antragstellung genau zu in-
formieren. Zu diesem Zweck kann man sich an die 
IQ Servicestellen des Landes wenden.

Eine Frage im Antragsverfahren ist die nach den 
entstehenden Kosten. Generell hat die/der An-

tragstellende die Kosten selbst zu tragen. Vor An-
tragstellung sollten sich Arbeitslose und Arbeit su-
chende Personen bei den Agenturen für Arbeit, den 
Jobcentern und den Kommunalen Jobcentern er-
kundigen, ob die Kosten übernommen werden 
können. [Abb. 5]

Wenn die eigenen finanziellen Mittel für das 
Anerkennungsverfahren nicht ausreichen 

und/oder kein Anspruch auf Leistungen nach dem 
SGB II/III besteht, kann z.B. subsidär eine Förde-
rung über den Anerkennungszuschuss1 beantragt 
werden. n

1 Fördermaßnahme des BMBF im Zeitraum 01.12.2016 bis 
30.06.2020

Das Anerkennungsverfahren
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Antragsverfahren

Eingang bei der zuständigen Stelle

eines Bescheids

 
Kopien und Beglaubigungen der Dokumente

Kosten für Bescheide laut Gebührenordnung der 
Länder bzw. der Gebührenordnung der 

zuständigen Stellen

eventuell Befähigungsnachweise

m
axim

al 1 M
onat

m
axim

al 3 M
onate

gegebenenfalls

Abb. 5

Wie ein Verfahren idealtypisch abläuft, 
zeigt folgende schematische Darstellung. 
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E rgebnisse von Anerkennungsverfahren 
(Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren) 
können unterschiedlich sein. Am Ende steht 

jedoch immer ein Bescheid. 

Wird ein Beruf anerkannt, erhält der Antrag-
steller einen rechtskräftigen Bescheid über 

die Gleichwertigkeit seiner Qualifikationen mit 
einem deutschen Referenzberuf. 

Kann nur eine teilweise Gleichwertigkeit fest-
gestellt werden, erhält der Antragsteller einen 

Ablehnungsbescheid mit der Darstellung fest-
gestellter Qualifikationen und Defizite in Hin-
sicht auf den angestrebten deutschen Referenzbe-
ruf. 

Können überhaupt keine Gleichwertigkeitspa-
rameter zwischen erworbener Qualifikation 

und deutschem Referenzberuf identifiziert wer-
den, ergeht ein Ablehnungsbescheid ohne Dar-
stellung von Qualifikationen und Defiziten.

Die Konsequenz, die sich hinsichtlich der Be-
rufsausübung aus dem Bescheid ergibt, hängt 

maßgeblich davon ab, ob es sich um einen regle-
mentierten oder nicht reglementierten Referenz-
beruf handelt und in welchem Land der anzuer-
kennende Abschluss erworben wurde. [Abb. 6]

Ergebnisse eines  
Anerkennungsverfahrens

Anerkennungsverfahren und mögliche Ergebnisse

Abb. 6

Bewerbung 
auf dem 

Arbeitsmarkt

Feststellung wesentlicher Unterschiede

Kenntniss-
prüfung

Anpas-
sungslehr-

gang

Eignungs-
prüfung

Anpassungsqua-

Festlegung des Referenzberufes

(Inhalt und Dauer der Ausbildung sowie Fähigkeiten und Kenntnisse)

keine Feststel-
lung wesentlicher 

Unterschiede

-
scheid

au
sg

le
ich

en
de

 

Be
ru

fse
rfa

hr
un

g
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Reglementierte Berufe 

Hier wird bei bescheinigter Gleichwertigkeit 
die Erlaubnis zur uneingeschränkten Be-

rufsausübung bzw. zum Führen der Berufsbe-
zeichnung erteilt. Für einige Berufe sind dazu ne-
ben der Gleichwertigkeit zusätzliche Nachweise 
(Sprachkenntnisse, Führungszeugnis etc.) zu er-
bringen.

Liegt keine Gleichwertigkeit vor, weil wesentli-
che Unterschiede festgestellt wurden, kann 

eine Berufszulassung unter Auflage von Aus-
gleichsmaßnahmen erteilt werden. Die vorge-
schriebenen Maßnahmen unterscheiden sich dabei 
von der Herkunft der nachgewiesenen Berufsqua-
lifikation. Handelt es sich um einen Abschluss aus 
einem EU-/EWR-Staat oder aus der Schweiz, hat 
der Antragsteller die Wahl zwischen einer Eig-
nungsprüfung und einem Anpassungslehrgang. Die 
Eignungsprüfung darf sich nur auf die Sachgebiete 
der in der Gleichwertigkeitsprüfung festgestellten 
Defizite beschränken. Der Anpassungslehrgang 
umfasst die zeitlich befristete praktische Ausübung 
des Berufes unter Aufsicht/Verantwortung/Anlei-
tung eines qualifizierten Berufsangehörigen. Der 
Anpassungslehrgang kann mit einer theoretischen 
Zusatzausbildung einhergehen und ist Gegenstand 
einer Bewertung. Mit erfolgreich absolvierter Aus-
gleichsmaßnahme hat der Antragsteller die not-
wendigen Qualifikationen nachgewiesen und er-
hält den entsprechenden Bescheid. Handelt es sich 
um einen nicht gleichwertigen Abschluss aus ei-
nem Drittstaat, kann das Ablegen einer Kenntnis-
prüfung verlangt werden. Die Kenntnisprüfung 
kann aus allen Inhalten der deutschen staatlichen 
Prüfung bestehen. 

Nicht reglementierte Berufe 

Nicht reglementierte Berufe dürfen auch ohne 
eine formale berufliche Anerkennung ausge-

übt werden. Der Berufszugang oder die Berufsaus-
übung ist an keine bestimmten staatlichen Vorga-
ben geknüpft. Das gilt insbesondere für Ausbil-
dungsberufe im dualen System. Ist ein Beruf in 
Deutschland nicht reglementiert, kann man sich 
mit einer ausländischen Qualifikation direkt auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt bewerben. Die Aner-
kennung dient in diesem Fall der Transparenz, um 
Qualifikationen eines Bewerbers sichtbar und auf 
dem Arbeitsmarkt verwertbarer zu machen. Au-
ßerdem kann sie für die Entlohnung des Arbeit-
nehmers und für den Zugang zu Fort- und Weiter-
bildungsangeboten eine wichtige Rolle spielen. Bei 
festgestellter voller Gleichwertigkeit wird dem 
Antragstellenden ein Bescheid ausgestellt, der die 
Gleichwertigkeit mit einem aktuellen deutschen 
Referenzberuf bestätigt.

Liegt keine Gleichwertigkeit vor, weil wesentli-
che Unterschiede festgestellt wurden, erhält 

der Antragsteller einen Ablehnungsbescheid, der 
seine Qualifikationen und Defizite hinsichtlich 
des angestrebten Berufes dokumentiert. Mit dieser 
Übersicht erhalten Antragstellende und Unterneh-
men Sicherheit, in welchen Arbeitsbereichen fach-
liche Kompetenzen vorhanden sind und wo gege-
benenfalls Bedarf an Anpassungsqualifizierung be-
steht. Sind die in der Gleichwertigkeitsprüfung 
festgestellten Defizite nachweislich beseitigt, kann 
ein erneuter Anerkennungsantrag gestellt werden, 
in dessen Ergebnis die Gleichwertigkeit beschie-
den werden kann. [Abb. 7] n

Verschiedene Wege zur Anerkennung eines Abschlusses

Abb. 7

Berufe

Prüfung, die aus allen Inhalten der deutschen 
staatlichen Prüfung bestehen kannKenntnisprüfung

Prüfung, die sich auf Sachgebiete beschränkt, 
-

den
Eignungsprüfung

-

Gegenstand einer Bewertung

Anpassungslehr-
gang

-
rufsbild nach Ausbildungsverordnung

Anpassungsqua-
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Zahlen und Fakten  
der Anerkennungsberatung  
in Mecklenburg-Vorpommern

Die Anerkennungsberatung wird von den Be-
raterinnen und Beratern dokumentiert und 
von der bundesweiten Fachstelle „Beratung 

und Qualifizierung“ quartalsweise auf Bundes- und 
Landesebene ausgewertet. Auf der Grundlage der 
ermittelten Daten ist es den IQ Servicestellen in 
Mecklenburg-Vorpommern möglich, sich ein Bild 
darüber zu machen, welche deutschen Referenzbe-
rufe häufig Gegenstand der Beratung sind [Abb. 8 
und Abb. 9], in welchen Ländern die Berufsqualifi-
kationen erworben wurden, welches Alter die An-
tragstellenden haben [Abb. 10] und anderes mehr. 
Nicht zuletzt lässt sich daraus ein entsprechender 
Handlungsbedarf ableiten, der mit den zuständi-
gen Stellen und politischen Entscheidungsträgern 
kommuniziert wird. 

Deutscher Referenzberuf

Abb. 8

Lehrer

Ingenieure

Ärzte

Betriebswirte/
Wirtscha�swissenscha�ler
Gesundheits- 
und Krankenpfleger
Ökonome/Volkswirte

Apotheker

Erzieher

Rechtanwälte

Informa�ker

Sozialpädogogen/Sozialarbeiter

übrige Berufe

9,7%

9,5%

7,9%

4,4%

2,5%
2,5%

2,2% 
1,9%

1,9%
1,6%

1,6%

54,3%

Beratungszeitraum: August 2012 – September 2017

Die mit Abstand meisten Beratungsfälle 
beziehen sich auf diese deutschen Refe-
renzberufe.

Weiterführende Informationen zu aus-
gewählten Berufen auf Seite 25.
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Verteilung deutscher Referenzberufe der Antragstellenden in MV

Abb. 9

Lehrer
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912 beratene Personen

1063 beratene Personen
1241 beratene Personen

Beratungszeitraum: August 2012 – September 2017

Hinsichtlich der angestrebten Antragstellung für einzelne Refe-
renzberufe gibt es zwischen den IQ Servicestellen Unterschiede, 
was folgendes Ranking zeigt.
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Alter der Antragstellenden in MV

Abb. 10

0%
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Beratungszeitraum: August 2012 – September 2017

Da die ergebnisoffene Anerkennungsberatung 
im Sinne einer Prozesskette in vorhandene 

Strukturen der beruflichen Integration von Zuge-
wanderten eingebunden ist [Abb. 11], können den 
Ratsuchenden weitere IQ externe Unterstützung-
sangebote unterbreitet werden.

Nachfrageorientierte Angebote sind unter ande-
rem: 

1. Fragen der beruflichen Um- bzw. Neuorientierung
2. Existenzgründungsberatung
3. Jobcoaching 
4. Ausbildungs- und Studienberatung n

Prozesskette

Abb. 11

Zugang,
Ansprache &
Informa�on

berufliche
Orien�erung
& Planung

Umsetzung &
Qualifizierung

Eins�eg &
Aufnahme der 
Arbeit

Sicherung &
Ausbau 
der Arbeit

Beratung, Begleitung, Deutschförderung

Die Altersstruktur derer, die eine An-
erkennungsberatung in Anspruch neh-
men, lässt den Schluss zu, dass der 
Wunsch nach Anerkennung des beruf-
lichen Abschlusses dadurch motiviert 
ist, dass die Personen eine Erwerbstä-
tigkeit entsprechend ihrer Qualifikation 
anstreben, um eine berufliche Perspek-
tive zu haben. 
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Antragsverfahren und Ergebnisse
für ausgewählte Berufe 
in Mecklenburg-Vorpommern
Akademische Heilberufe
Deutsche Referenzberufe
1. Ärztin/Arzt
2. Zahnärztin/Zahnarzt
3. Apothekerin/Apotheker

Beruf im Ausland
1. akademische Heilberufe in  

Humanmedizin
2. Zahnmedizin
3. Pharmazie

Reglementierung
Eine Berufstätigkeit in einem der 
o.g. akademischen Heilberufe ist 
in Deutschland reglementiert, das 
heißt, sie ist generell nur nach Er-
teilung einer Approbation zuläs-
sig. 
Als Approbation wird im Deut-
schen die zeitlich und räumlich 
uneingeschränkte Genehmigung 
für die Ausübung eines akademi-
schen Heilberufs bezeichnet.
Die Approbation kann entweder 
im Verfahren der automatischen 
Anerkennung (gilt für Abschlüsse, 
die in der Europäischen Union 
(EU), dem Europäischen Wirt-
schaftsraum (EWR) oder der 
Schweiz erworben wurden) oder 
im individuellen Antragsverfah-
ren (für alle anderen Abschlüsse) 
erteilt werden. 
Im individuellen Antragsverfah-
ren wird der ausländische Ab-
schluss hinsichtlich der Inhalte 
und Dauer der Ausbildung mit 
dem deutschen Abschluss vergli-
chen. Ein weiterer relevanter As-
pekt ist hierbei die Berufserfah-
rung. Werden bei dem Vergleich 
keine wesentlichen Unterschiede 
festgestellt, wird bei Erfüllen wei-
terer formeller Voraussetzungen 
eine Approbation erteilt. 

Antragsberechtigte
Absolventinnen und Absolventen 
von Studiengängen in Human-
medizin, Zahnmedizin sowie 
Pharmazie können einen Antrag 
auf Approbation/Berufserlaubnis 
stellen.
Die Staatsangehörigkeit sowie 
das Land, in dem die Berufsquali-
fikation erworben wurde, spielen 
keine Rolle.

Antragsvoraussetzungen
1. Abgeschlossenes Studium
2. Nachweis der für die Ausübung 

der Berufstätigkeit erforderli-
chen Kenntnisse der deutschen 
Sprache

Bei der Beantragung einer Appro-
bation oder Berufserlaubnis sind 
Deutschkenntnisse auf dem Ni-
veau B2 des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens (GER) 
nachzuweisen. 
Für die Erteilung einer Approbati-
on oder Berufserlaubnis müssen 

In bestimmten Fällen ist eine vor-
übergehende Ausübung eines 
akademischen Heilberufes auf-
grund einer befristeten Berufser-
laubnis möglich. 
Die Erlaubnis kann auf bestimmte 
Tätigkeiten und Beschäftigungs-
stellen beschränkt und grundsätz-
lich nur für Dauer von max. zwei 
Jahren erteilt werden. Die Berufs-
ausübung aufgrund einer Berufs-
erlaubnis kann der Vorbereitung 
auf die Kenntnis- oder Eignungs-
prüfung dienen. Die Berufser-
laubnis beinhaltet keine Anerken-
nung der im Ausland erworbenen 
Berufsqualifikationen.

Gesetzliche Grundlagen
1. BÄO
2. ÄApprO
3. ZHG
4. ZÄPrO
5. BApO
6. AAppO

Zuständige Stelle für die Gleich-
wertigkeitsprüfung und Erteilung 
der staatlichen Anerkennung
Landesamt für Gesundheit und 
Soziales MV, Abt. 1
Landesprüfungsamt für  
Heilberufe
Erich-Schlesinger-Str. 35
18059 Rostock
Tel.: +49 381 33159 108
Fax: +49 381 3319959 108
E-Mail: poststelle.zentral@lagus.
mv-regierung.de

Ergebnis der Gleichwertigkeits-
prüfung 
Keine wesentlichen Unterschiede 
gErteilung einer Approbation
Wesentliche Unterschiede   
gder Antragsteller muss eine 
Kenntnis- oder Eignungsprüfung 
bestehen, um die Approbation zu 
erhalten.

Alternative zur Gleichwertig-
keitsprüfung
Absolvierung eines Regel- bzw. 
ergänzenden Studiums incl. Studi-
enabschluss in Deutschland.

die Antragstellenden über Fach-
sprachkenntnisse im berufsspezi-
fischen Kontext orientiert am 
Sprachniveau C1 verfügen.
3. gesundheitliche Eignung 
4. berufsrechtliche Unbedenklich-

keit
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Nichtakademische 
Heilberufe

Ingenieurin/
Ingenieur

Antragsberechtigte
Absolventinnen und Absolventen 
von Berufsausbildungen und Stu-
diengängen im Bereich Pflege 
bzw. Physiotherapie können ei-
nen Antrag auf Gleichwertigkeits-
prüfung stellen.
Die Staatsangehörigkeit sowie 
das Land, in dem die Berufsquali-
fikation erworben wurde, spielen 
keine Rolle.

Antragsvoraussetzungen
1. abgeschlossene Ausbildung 

bzw. Studium 
2. Nachweis der für die Ausübung 

der Berufstätigkeit erforderli-
chen Kenntnisse der deutschen 
Sprache (B2) auf dem Niveau 
B2 des Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmens (GER)

3. gesundheitliche Eignung 
4. rechtliche Unbedenklichkeit

Gesetzliche Grundlagen
1. BQFG
2. Richtlinie 2005/36/EG
3. KrPflG
4. KrPflAPrV

Gesetzliche Grundlagen
1. BQFG M-V (findet keine An-

wendung)
2. Architekten- und Ingenieurge-

setz - ArchIngG M-V

Zuständige Stelle für die Gleich-
wertigkeitsprüfung und Erteilung 
der staatlichen Anerkennung
Landesamt für Gesundheit und 
Soziales MV, Abt. 1
Landesprüfungsamt für  
Heilberufe
Erich-Schlesinger-Str. 35
18059 Rostock
Tel.: +49 381 33159 102
Fax: +49 381 3319959 102
E-Mail: poststelle.zentral@lagus.
mv-regierung.de

Ergebnis der 
Gleichwertigkeitsprüfung
Keine wesentlichen Unterschiede 
g Erlaubnis zur Führung der Be-
rufsbezeichnung
Wesentliche Unterschiede
g Ausgleichsmaßnahme in Form 
eines Anpassungslehrgangs oder 
einer Kenntnis- oder Eignungs-
prüfung – bei erfolgreicher Teil-
nahme/Prüfung Verleihung Er-
laubnis zur Führung der 
Berufsbezeichnung

Alternative zur Gleichwertig-
keitsprüfung
Abschluss einer Regel- bzw. ver-
kürzten Ausbildung in Deutsch-
land.

Alternative zur Anerkennung
Bewertung des Studienabschlus-
ses durch die Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen 
(ZAB).
Hinweis: Die Zeugnisbewertung 
ersetzt nicht die Anerkennung Ih-
rer Berufsqualifikation und be-
rechtigt Sie nicht zum Führen des 
deutschen Titels „Ingenieurin“ 
oder „Ingenieur“.

Deutsche Referenzberufe
1. Gesundheitsfachberufe – am 

Beispiel von Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen/Kranken-
pflegern

2. Physiotherapeutinnen/Physio-
therapeuten

Deutsche Referenzberufe
Ingenieurberufe werden in Fach-
richtungen unterteilt. Unterschie-
den wird zwischen Ingenieurin-
nen und Ingenieuren für 
Maschinenbau, Elektrotechnik, 
Informatik, Verfahrenstechnik so-
wie Wirtschaftsingenieurinnen/-
ingenieure und Bauingenieur-
innen/-ingenieuren.
Für jeden dieser Fachbereiche 
gibt es viele Spezialisierungen.

Beruf im Ausland
1. Krankenschwester/Kranken-

pfleger
2. Physiotherapeutin/Physiothe-

rapeut

Beruf im Ausland
Akademischer Abschluss als 
Ingenieurin oder Ingenieur

Reglementierung
Eine Berufstätigkeit in einem der 
reglementierten Gesundheits-
fachberufe ist in Deutschland ge-
nerell nur nach Erteilung einer 
Erlaubnis zur Führung der Be-
rufsbezeichnung zulässig. 
Die Gleichwertigkeit der berufli-
chen Qualifikationen kann entwe-
der im Verfahren der automati-
schen Anerkennung (gilt für 
Abschlüsse, die in der Europäi-
schen Union (EU), dem Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR) 
oder der Schweiz erworben wur-
den) oder im individuellen An-
tragsverfahren (für alle anderen 
Abschlüsse) festgestellt werden. 
Im individuellen Antragsverfah-
ren wird der ausländische Ab-
schluss hinsichtlich der Inhalte 
und Dauer der Ausbildung mit 
dem deutschen Abschluss vergli-
chen. Ein weiterer relevanter As-
pekt ist hierbei die Berufserfah-
rung. 

Reglementierung
Der Titel  „Ingenieurin“ oder „In-
genieur“ ist reglementiert und 
geschützt.
Jedes Bundesland in Deutschland 
regelt die Vorschriften zur Titel-
führung selbst.
In MV gibt es für Personen mit 
Qualifikationen aus dem Ausland 
aktuell keine Möglichkeiten, den 
geschützten Titel „Ingenieurin“ 
oder „Ingenieur“ dauerhaft zu 
führen.
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Lehrerin/Lehrer
Deutsche Referenzberufe
1. Lehrerin/Lehrer an Grund- und 

Hauptschulen 
2. Lehrerin/Lehrer an Haupt- und 

Realschulen
3. Lehrerin/Lehrer an Gymnasien 
4. Lehrerin/Lehrer für Sonderpäd-

agogik 
5. Lehrerin/Lehrer an Beruflichen 

Schulen

Beruf im Ausland
1. Lehrerin /Lehrer 

Reglementierung
Die Berufe im Lehramt sind in 
Deutschland staatlich reglemen-
tiert. Der Beruf der Lehrerin/des 
Lehrers ist darüber hinaus landes-
rechtlich reglementiert, d.h. für 
die Berufsausübung müssen be-
stimmte Qualifikationen nachge-
wiesen werden und Vorausset-
zungen erfüllt sein. 
In Mecklenburg-Vorpommern 
muss ein abgeschlossenes Lehr-
amtsstudium sowie ein erfolg-
reich absolvierter Vorbereitungs-
dienst nachgewiesen werden.

Antragsberechtigte
Jede Absolventin und jeder Ab-
solvent einer vollständigen Aus-
bildung zur Lehrkraft (Befähigung 
für den Lehrerberuf) kann einen 
Antrag auf Gleichwertigkeitsprü-
fung stellen.
Die Staatsangehörigkeit sowie 
das Land, in dem die Berufsquali-
fikation erworben wurde, spielen 
keine Rolle. Der Antrag kann auch 
aus dem Ausland gestellt werden.

Antragsvoraussetzungen
Vollständig abgeschlossene Aus-
bildung zur Lehrkraft (Befähigung 
für den Lehrerberuf).
Hinweis: Neben der Ausbildung 
wird auch die im In- und Ausland 
erworbene einschlägige Berufs-
praxis berücksichtigt. 

Zusätzliche Voraussetzungen für 
die Ausübung des Berufs
1. Persönliche Eignung
2.  Gesundheitliche Eignung 
3.  Kenntnisse der deutschen Spra-

che (auf dem Niveau C2 des Ge-
meinsamen Europäischen Refe-
renzrahmens für Sprachen)

Gesetzliche Grundlagen
1. BQFG M-V
2. LehbildG M-V
3. LAVO
4. LBG M-V

Zuständige Stelle für die Gleich-
wertigkeitsprüfung und Erteilung 
der staatlichen Anerkennung
Ministerium für Bildung,  
Wissenschaft und Kultur
Werderstraße 124
19055 Schwerin
Telefon: +49 385 588 7215/7617
Fax: +49 385 588 7096
E-Mail: poststelle@bm.mv-regie-
rung.de
www.bm.regierung-mv.de

Ergebnis der 
Gleichwertigkeitsprüfung
Keine wesentlichen Unterschiede 
g Bescheid über die uneinge-
schränkte Anerkennung der Lehr-
amtsbefähigung
Wesentliche Unterschiede
g Ausgleichsmaßnahme in Form 
eines Anpassungslehrgangs oder 
einer Eignungsprüfung
g bei erfolgreichem Abschluss ei-
ner Ausgleichsmaßnahme wird 
die Befähigung für das angestreb-
te Lehramt erteilt

Alternative zur Gleichwertig-
keitsprüfung
1. Bewertung des Studienab-

schlusses durch die Zentralstel-
le für ausländisches Bildungs-
wesen (ZAB)

Hinweis: Die Zeugnisbewertung 
ersetzt nicht die formale Aner-
kennung der Lehramtsbefähi-
gung.

2. Quereinstieg
Ohne formale Anerkennung mög-
lich durch:

 � direkte Bewerbung für den 
Schuldienst 

 � Teilnahme am Vorbereitungs-
dienst

Hinweis: Gilt in der Regel für Ab-
solventinnen und Absolventen 
von Hochschulen, die ein Diplom, 
Magister oder Master sowie min-
destens dreijährige Berufserfah-
rung nachweisen können.
3. Seiteneinstieg
Ist nur für dringend benötigte Un-
terrichtsfächer möglich.
Hinweis: Sowohl Quer- als auch 
Seiteneinstieg ist zumeist nur im 
Rahmen von zeitlich befristeten 
Verträgen möglich.



IQ Netzwerk Mecklenburg-Vorpommern 21

Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter, 
Sozialpädagogin/Sozialpädagogen,
Kindheitspädagogin/ Kindheitspädagoge

Beruf im Ausland
Akademischer  Beruf  im Bereich  
Soziale Arbeit

Reglementierung
Die Berufe Sozialarbeiterin/
Sozialarbeiter, Sozialpädagogin/ 
Sozialpädagoge; Kindheitspäda-
gogin/Kindheitspädagogen sind 
in Deutschland reglementiert, 
d.h. für die Berufsausübung ist 
die Anerkennung notwendig.
Die Berufsbezeichnungen „Staat-
lich anerkannte Sozialarbeiterin/
staatlich anerkannter Sozialarbei-
ter“; „Staatlich anerkannte Sozial-
pädagogin/staatlich anerkannter 
Sozialpädagoge“; „Staatlich aner-
kannte Kindheitspädagogin/
staatlich anerkannter Kindheits-
pädagoge“ sind geschützt.

Antragsberechtigte
Absolventinnen und Absolventen 
von Studiengängen im Bereich 
Soziale Arbeit können einen An-
trag auf Gleichwertigkeitsprüfung 
stellen.
Die Staatsangehörigkeit sowie 
das Land, in dem die Berufsquali-
fikation erworben wurde, spielen 
keine Rolle.

Antragsvoraussetzungen
Abgeschlossenes Studium,
durch Zertifikat nachgewiesene 
Sprachkenntnisse auf dem Niveau 
B2

Gesetzliche Grundlagen
1. BQFG M-V
2. SobAnG M-V

Zuständige Stelle für die Gleich-
wertigkeitsprüfung und Erteilung 
der staatlichen Anerkennung
Landesamt für Gesundheit und 
Soziales M-V
Landesprüfungsamt für  
Heilberufe
Erich-Schlesinger-Straße 5
18059 Rostock
Tel.: +49 381 33159000
E-Mail: poststelle.zentral@lagus.
mv-regierung.de

Ergebnis der Gleichwertigkeits-
prüfung
Keine wesentlichen Unterschiede      
g Urkunde über die staatliche 
Anerkennung als „Sozialarbeite-
rin/Sozialarbeiter“; „Sozialpäda-
gogin/Sozialpädagoge“; „Kind-
heitspädagogin/
Kindheitspädagoge“  
Die staatliche Anerkennung be-
rechtigt zur Führung der Berufs-
bezeichnung „Staatlich anerkann-
te Sozialarbeiterin/
staatlich anerkannter Sozialarbei-
ter“; „Staatlich anerkannte Sozial-
pädagogin/staatlich anerkannter 
Sozialpädagoge“; „Staatlich aner-
kannte Kindheitspädagogin/
staatlich anerkannter Kindheits-
pädagoge“.
Wesentliche Unterschiede
g Ausgleichsmaßnahme in Form 
eines Anpassungslehrgangs oder 
einer Eignungsprüfung
g bei erfolgreicher Teilnahme/
Prüfung, Verleihung der Urkunde 
über die staatliche Anerkennung 
als „Sozialarbeiterin/Sozialarbei-
ter“; „Sozialpädagogin/Sozialpäd-
agoge“; „Kindheitspädagogin/
 Kindheitspädagoge“

Deutsche Referenzberufe
1. Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter
2. Sozialpädagogin/Sozialpädago-

ge
3. Kindheitspädagogin/ Kindheits-

pädagoge

Die staatliche Anerkennung be-
rechtigt zur Führung der Berufs-
bezeichnung „Staatlich anerkann-
te Sozialarbeiterin/
staatlich anerkannter Sozialarbei-
ter“; „Staatlich anerkannte Sozial-
pädagogin/staatlich anerkannter 
Sozialpädagoge“; „Staatlich aner-
kannte Kindheitspädagogin/
staatlich anerkannter Kindheits-
pädagoge“.
Hinweis: Voraussetzung für die 
Teilnahme an einer Ausgleichs-
maßnahme sind durch Zertifikat 
nachgewiesene Kenntnisse auf 
dem Niveau  C1.

Alternative zur Gleichwertig-
keitsprüfung
Bewertung des Studienabschlus-
ses durch die Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen 
(ZAB).
Hinweis: Die Zeugnisbewertung 
berechtigt nicht zum Führen der 
Berufsbezeichnung  „Staatlich an-
erkannte Sozialarbeiterin/staat-
lich anerkannter Sozialarbeiter“; 
„Staatlich anerkannte Sozialpäda-
gogin/staatlich anerkannter Sozi-
alpädagoge“; „Staatlich aner-
kannte Kindheitspädagogin/
staatlich anerkannter Kindheits-
pädagoge“. n
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Qualifizierung im Kontext der beruf-
lichen Integration in MV

Wenn die anerkennenden Stellen keine oder keine volle Gleichwertigkeit 
feststellen, ergeben sich unter Umständen Qualifizierungsanforderun-
gen. Abhängig von der Art des Berufes werden unterschiedliche Anpas-

sungsmaßnahmen notwendig. Eine ganzheitliche individuelle Fachberatung zu 
Fragen der Qualifizierung und zu Fördermöglichkeiten ist dann unerlässlich und 
wird von den regionalen IQ Servicestellen angeboten. Sie beinhaltet unter anderem 
spezifische Informationen zu Beratungseinrichtungen und zu Angeboten von Wei-
terbildungsträgern in der Region. Die IHK, die HWK oder andere zuständige Stellen 
bieten ebenfalls berufsbezogene Beratung an.

Auch das IQ Landesnetzwerk MV bietet im Rahmen des Förderprogramms Inte-
gration durch Qualifizierung unterschiedliche Qualifizierungsmaßnahmen für 

Schwerpunktberufe an.

Maßnahmen im Anerkennungsverfahren 

1. Ausgleichsmaßnahmen im Anerkennungsverfahren 

Ausgleichsmaßnahmen mit Qualifizierungscharakter sind der Anpassungslehr-
gang und die Anpassungsqualifizierung. Der Anpassungslehrgang meint die 

Ausübung eines reglementierten Berufs unter Verantwortung eines qualifizierten 
Berufsangehörigen. Er kann mit einer theoretischen Zusatzausbildung einherge-
hen und ist Gegenstand einer Bewertung.

Die Anpassungsqualifizierung ist eine Ausgleichsmaßnahme für nicht regle-
mentierte Berufe und bedeutet eine zeitlich unbestimmte Ergänzungsqualifi-

zierung für das jeweilige Berufsbild nach der Ausbildungsverordnung.

2. Qualifikationsanalyse

Ist es im Rahmen des Anerkennungsverfahrens aufgrund fehlender oder unvoll-
ständiger Unterlagen (Ausbildungsdokumente) nicht möglich, die deutschen 

Ausbildungsinhalte mit den ausländischen zu vergleichen, sieht das Berufsqualifi-
kationsfeststellungsgesetz (BQFG) im § 14  im Einzelfall „Sonstige Verfahren zur 
Feststellung der Gleichwertigkeit“ vor. Voraussetzung ist immer, dass die Antrag-
stellerin bzw. der Antragsteller über eine abgeschlossene Berufsausbildung ver-
fügt und dies glaubhaft versichern kann. Die zuständige Stelle kann in diesem Fall 
eine Qualifikationsanalyse durchführen lassen, um zu ermitteln, ob jene berufli-
chen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vorhanden sind, die Voraussetzung 
für die Ausübung des Berufes in Deutschland sind. Im Rahmen der Qualifikations-
analyse können Fachgespräche geführt werden oder Arbeitsproben präsentiert 
werden. Auch Probearbeit in einem Unternehmen/Betrieb ist möglich. Die Qualifi-
kationsanalyse ist keine Prüfung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) und 
der Handwerksordnung (HwO). Weist die betreffende Person im Ergebnis der Qua-
lifikationsanalyse nach, dass sie über die geforderten Berufskompetenzen verfügt, 
kann die im Ausland erworbene Qualifikation der deutschen Referenzqualifikation 
gleichgestellt werden.

Wer die Kosten für die Qualifikationsanalyse trägt, muss im Vorfeld im Bera-
tungsgespräch mit der zuständigen Stelle geklärt werden.
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Alternativen zum Anerkennungsverfahren

Stellt sich während der Anerkennungsberatung heraus, dass im Rahmen des An-
erkennungsverfahrens ein negatives Ergebnis zu erwarten ist oder der finanzi-

elle und zeitliche Aufwand zur Durchführung eines Anerkennungsverfahrens un-
verhältnismäßig ist, haben Zugewanderte alternativ verschiedene Möglichkeiten, 
einen Berufsabschluss zu erlangen. 

Liegen ausreichende berufliche Erfahrungen vor, kann nach § 45 des Berufsbil-
dungsgesetztes und § 37 der Handwerksordnung eine Externenprüfung im 

deutschen Referenzberuf absolviert werden. Hierzu sind erfahrungsgemäß zum 
Teil umfangreiche Vorbereitungen durch einen Bildungsdienstleister oder/und Be-
trieb erforderlich. 

Möglich ist die Erlangung eines Berufsabschlusses auch im Rahmen einer Um-
schulung, die unter Umständen über die Arbeitsagentur oder das Jobcenter 

gefördert werden kann. Sowohl Umschulung als auch Externenprüfung enden mit 
der Prüfung zur Erlangung des deutschen Berufsabschlusses.
Es ist außerdem möglich, eine Ausbildung/Studium in einem neuen Beruf zu absol-
vieren. 

Deutschkenntnisse

Deutschkenntnisse sind laut BQFG keine Voraussetzung für die Gleichwertig-
keitsprüfung. Im Rahmen eines Berufszulassungsverfahrens (akademische 

Heilberufe), für die Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung (z.B. Gesund-
heitsfachberufe) oder für die Teilnahme an Ausgleichmaßnahmen sind jedoch 
Sprachkenntnisse auf festgelegten Niveaustufen nachzuweisen. Für den Zugang zu 
Arbeit und Qualifizierung sind Deutschkenntnisse generell von Vorteil, sind aber 
zum Beispiel in nicht reglementierten Berufen nicht vorgeschrieben. Zu aktuellen 
Deutschkursangeboten wird in den IQ Servicestellen beraten.

Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen

Zur finanziellen Absicherung der Qualifizierung stehen unterschiedliche Förder-
möglichkeiten zur Verfügung, auf die jedoch kein Rechtsanspruch besteht und 

die ständigen Veränderungen unterliegen können. Informationen zu Fördermög-
lichkeiten bieten unter anderem die entsprechenden Beratungsstellen vor Ort, die 
Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter und die im Anhang aufgeführten Webseiten. 
Die Bewilligung einer Förderung ist unbedingt vor Beginn der Maßnahme mit dem 
entsprechenden Fördergeber zu klären! n
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Anhang

IQ Servicestelle Region Rostock /  
Vorpommern-Rügen
migra e.V.
Waldemarstraße 32
18057 Rostock
Telefon: 0381 / 444 311 62
E-Mail: karsten@migra-mv.de, heinze@migra-mv.de
www.migra-mv.de

IQ Servicestelle Westmecklenburg
VSP – Verbund für Soziale Projekte gGmbH
Mecklenburgstraße 9
19053 Schwerin 
Telefon: 0385 / 555 720 13
E-Mail: serviqwm@vsp-ggmbh.de
www.iq.vsp-ggmbh.de

IQ Servicestelle Mecklenburgische Seenplatte / Vorpommern-Greifswald
genres e.V.
Helmut-Just-Straße 4
17036 Neubrandenburg
Telefon: 0395 / 570 72 20
E-Mail: iq-nb@genres-online.de

Brandteichstraße 20
17489 Greifswald
Telefon: 03834 / 835 89 50
E-Mail: iq-hgw@genres-online.de
www.iq.genres-online.de

Die IQ Servicestellen „Anerkennungs- und 
Qualifizierungsberatung“ in  
Mecklenburg-Vorpommern
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Liste der reglementierten Berufe  
(bundes- und MV-landesrechtlich reglementiert)
Bundesrechtlich reglementierte Berufe
Altenpfleger/in
Amtlich anerkannte(r) Prüfer/in für den Kfz-Verkehr
Amtlich anerkannte(r) Sachverständige(r) für den 
Kraftfahrzeugverkehr
Apotheker/in
Arzt/Ärztin
Besamungstechniker/in
Bewacher/in
Diätassistent/in
Ergotherapeut/in
Fahrlehrer/in
Flugdatenbearbeiter/in
Fluglotse/Fluglotsin
Flugsicherungstechniker/in
Gesundheits- und Kinder-/ Krankenpfleger/in
Gesundheits- und Krankenpfleger/in
Hebamme/Entbindungspfleger
Heilpraktiker/in
Hufbeschlagschmied/in
Inkassodienstleister/in 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut/in 
Logopäde/Logopädin
Masseur/in und medizinische(r) Bademeister/in
Medizinisch-technische(r) Assistent/in für Funktions-
diagnostik
Medizinisch-technische(r) Laboratoriumsassistent/in
Medizinisch-technische(r) Radiologieassistent/in
Orthoptist/in
Patentanwalt/Patentanwältin
Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in
Physiotherapeut/in
Pilot/in
Podologe/Podologin
Psychotherapeut/in, psychologische(r)
Pyrotechniker/in
Rechtsanwalt, europäischer / Rechtsanwältin, euro-
päische
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin
Rechtsdienstleister/in im ausländischen Recht
Rentenberater/in
Rettungsassistent/in
Steuerberater/in
Tierarzt/Tierärztin
Veterinärmedizinisch-technische/r Assistent/in
Wirtschaftsprüfer/in
Zahnarzt/Zahnärztin

Landesrechtlich reglementierte Berufe
Altenpflegehelfer/in 
Architekt/in
Erzieher/in
Fachapotheker/in
Facharzt/Fachärztin für …
Fachtierarzt/Fachtierärztin 
Fachzahnarzt/Fachzahnärztin für Kieferorthopädie
Fachzahnarzt/Fachzahnärztin für öffentliches Ge-
sundheitswesen
Fachzahnarzt/Fachzahnärztin für Oralchirurgie
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in
Haus- und Familienpfleger/in
Heilerziehungspfleger/in
Heilpädagoge/Heilpädagogin
Ingenieur/in (Titelführung)
Ingenieur/in, Beratende(r)
Innenarchitekt/in
Kindheitspädagoge/Kindheitspädagogin
Landschaftsarchitekt/in
Lebensmittelchemiker/in
Lehrer/in
Sozialpädagoge/Sozialpädagogin, Sozialarbeiter/in
Stadtplaner/in
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Zuständige Stellen in MV

Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
August-Bebel-Straße 9
18055 Rostock
Telefon: 0381 / 492 800
E-Mail: info@aek-mv.de
www.aek-mv.de

Architektenkammer  
Mecklenburg-Vorpommern
Alexandrinenstraße 32
19055 Schwerin
Telefon: 0385 / 590 790
E-Mail: info@ak-mv.de
www.architektenkammer-mv.de

Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vor-
pommern – Hauptverwaltungssitz Rostock
Schwaaner Landstraße 8
18055 Rostock
Telefon: 0381 / 4549 0
E-Mail: info@hwk-omv.de
www.hwk-omv.de

Handwerkskammer Schwerin
Friedensstraße 4a
19053 Schwerin
Telefon: 0385 / 7417 0
E-Mail: info@hwk-schwerin.de
www.hwk-schwerin.de

IHK zu Rostock
Ernst-Barlach-Straße 1-3
18055 Rostock
Telefon: 0381 / 338 0
E-Mail: info@rostock.ihk.de
www.rostock.ihk24.de

IHK zu Schwerin
Graf-Schack-Allee 12
19053 Schwerin
Telefon: 0385 / 510 30
E-Mail: info@schwerin.ihk.de
www.ihkzuschwerin.de

IHK Neubrandenburg für das östliche 
Mecklenburg-Vorpommern
Katharinenstraße 48
17033 Neubrandenburg
Telefon: 0395 / 559 0
E-Mail: info@neubrandenburg.ihk.de
www.neubrandenburg.ihk.de

Ingenieurkammer  
Mecklenburg-Vorpommern
Alexandrinenstraße 32
19055 Schwerin
Telefon: 0385 / 558 360
E-Mail: info@ingenieurkammer-mv.de
www.ingenieurkammer-mv.de

Justizministerium  
Mecklenburg-Vorpommern
Puschkinstraße 19-21
19055 Schwerin
Telefon: 0385 / 588 30 04
E-Mail: poststelle@jm.mv-regierung.de
www.jm.mv-regierung.de

Landesamt für Gesundheit und Soziales –  
Landesprüfungsamt für Heilberufe
Erich-Schlesinger-Str. 35
18059 Rostock
Telefon: 0381 / 33 15 9000
E-Mail: poststelle.zentral@lagus.mv-regie-
rung.de 
www.lagus.mv-regierung.de 

Landestierärztekammer  
Mecklenburg-Vorpommern 
Griebnitzer Weg 2
18196 Dummerstorf 
Telefon: 038208 / 605 41 
E-Mail: ltk.mv@t-online.de 
www.landestieraerztekammer-mv.de 
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Qualifizierungs- 
angebote

Fördermöglichkeiten 
der beruflichen 
Qualifizierung

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur Mecklenburg-Vorpommern
Werderstraße 124
19055 Schwerin
Telefon: 0385 / 588 72 15/76 17
E-Mail: poststelle@bm.mv-regierung.de
www.bm.regierung-mv.de

Ministerium für Landwirtschaft und  
Umwelt Mecklenburg-Vorpommern
Paulshöher Weg 1
19061 Schwerin
Telefon: 0385 / 588 0
E-Mail: poststelle@lm.mv-regierung.de
www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm/

Präsident des Oberlandesgerichts Rostock
Wallstraße 3
18055 Rostock
Telefon: 0381 / 331 0
E-Mail: verwaltung@olg-rostock.mv-justiz.
de
www.jm.mv-regierung.de

Rechtsanwaltskammer  
Mecklenburg-Vorpommern
Arsenalstraße 9
19053 Schwerin 
Telefon: 0385 511 960 0
E-Mail: info@rak-mv.de
www.rak-mv.de

Zahnärztekammer 
Wismarsche Straße 304
19055 Schwerin
Telefon:  0385 59108-0
www.zaekmv.de

IQ interne Qualifizierungsangebote
www.mecklenburg-vorpommern.netzwerk-iq.de

IQ externe Qualifizierungsangebote
www.weiterbildung-mv.de
kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/index.jsp
www.migra-mv.de 
www.anerkennung-in-deutschland.de

Auf den genannten Informationsseiten finden sich 
detaillierte Beschreibungen und weitere Fördermög-
lichkeiten.

Förderdatenbank auf der Webseite des Bundesmini-
steriums für Wirtschaft und Energie:
www.foerderdatenbank.de

Eine Förderung kann unter bestimmten Umständen 
auch durch eine Stiftung erfolgen. Hierzu kann z. B. 
der Stipendienlotse des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung genutzt werden oder die Stipen-
diensuche des Deutschen Akademischen Austausch 
Dienstes:
www.stipendienlotse.de



Fragen und Hinweise sowie kostenfreie Bestellungen richten Sie bitte an:

IQ Netzwerk Mecklenburg-Vorpommen
migra e.V.

Waldemarstraße 32
18057 Rostock

Tel.: 0381 / 444 311 62
karsten@migra-mv.de

www.mecklenburg-vorpommern.netzwerk-iq.de

Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung  IQ“


